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Konjunkturpaket der 
Bundesregierung vom 3. Juni 2020

Maßnahme Nr. 20: 
„ …Um den Mittelabfluss insbesondere bei 
finanzschwachen Kommunen zu
beschleunigen, werden wir den kommunalen 
Eigenanteil in einzelnen Programmen [der 
Nationalen Klimaschutzinitiative = NKI]
absenken und hierfür jeweils 50 Mio. Euro in den 
Jahren 2020 und 2021 bereitstellen.“



Umsetzung in NKI-
Förderprogrammen

Umsetzung in den drei wichtigsten NKI-
Förderprogrammen für Kommunen zum 1. August 
2020:

 Kommunalrichtlinie (KRL)
 Förderaufruf Kommunale Klimaschutz-Modellprojekte
 Förderaufruf Klimaschutz durch Radverkehr



Umsetzung in NKI-
Förderprogrammen

 Absenkung des Eigenanteils um 10 %
 regulär Absenkung auf bis zu 5 % 
 finanzschwache Kommunen müssen keinen Eigenanteil 

erbringen
 Erhöhung aller Förderquoten um 10 %
 Erweiterung der Definition von finanzschwachen 

Kommunen



Antragsberatungsoffensive 
für die KRL

Ziel: verbesserter Zugang zu den Corona-Hilfsgeldern

 Online-Sprechstunden für Antragstellende 
gemeinsam durchgeführt von PtJ und SK:KK

 Antragspat*innen für Erstantragsstellende
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